
Zürcher Kantonal-Karateverband ZKKV 
 
Antrag für Werbegelder 

* E-Mail, Post, Fax oder sichergestellter Versand über die E-Mail-Liste für ZKKV-Mitglieder. Der Versand über 
die E-Mail-Liste muss bei webmaster@zkkv.ch separat von diesem Formular in Auftrag gegeben werden. 

Ein Antrag bedeutet kein Recht auf Werbegelder. Es können nur Anträge von Veranstaltern 
berücksichtigt werden, die aktuell im ZKKV Mitglied sind und ihren Jahresbeitrag bezahlt haben. 
 

Veranstalter 
Veranstaltender Verein/Schule/Dojo:  
Vertreter der Schule/Organisator:  
Telefon:  E-Mail:  
 

Details zur Veranstaltung 
Name der Veranstaltung:  
Datum und Uhrzeit/en:  
Gesamtdauer: ☐ ≤ 2 Stunden 
  ☐ ≤ 4 Stunden 
  ☐ ≤ 8 Stunden 
  ☐ > 8 Stunden 
 

Weitere Bestimmungen des ZKKV 
Diese Veranstaltung erfüllt die folgenden Bedingungen: 
• Der Veranstalter macht dafür in seiner 

Region Werbung. Das Wort “Karate” ist in 
der Werbung auf den ersten Blick 
ersichtlich (Wörter wie “Kampfsport”, 
“Budo” oder “Fitness” erfüllen diese 
Bedingung nicht). 

• Die Veranstaltung hat als Zielpublikum 
Personen, die aktuell kein Karate 
betreiben (Einsteiger/Wiedereinsteiger). 

• Die Veranstaltung ist öffentlich und für 
jedermann ohne Anmeldung zugänglich. 

• Der Eintritt zur Veranstaltung ist gratis: 
Keine Ticketing-Einnahmen durch den 

Veranstalter. Eine Veranstaltung im 
Rahmen einer ansonsten gebühren-
pflichtigen öffentlichen Veranstaltung ist 
erlaubt (z.B. unentgeltlicher Auftritt im 
Rahmen der ZüSpa). 

• Der Veranstalter erhält weder direkt noch 
indirekt eine Gage / sonstige Vergütung 
für diese Veranstaltung. 

• Die Mitglieder des ZKKV werden 
rechtzeitig über die Durchführung 
informiert*. 

• Die Veranstaltung findet im Kanton Zürich 
statt. 

 

Weiteres Vorgehen 
à Reichen Sie dieses Formular inkl. Beleg über die Werbung (Flyer, Poster, 

Screenshot, …) bis spätestens 2 Monate vor dem ersten Durchführungstag beim 
ZKKV ein. Der ZKKV informiert Sie anschliessend, ob für diese Veranstaltung 
Beiträge gezahlt werden oder nicht.  

à Der ZKKV kann die Zahlung von Beiträgen an Bedingungen knüpfen wie z.B. das 
Auflegen des ZKKV-Flyers oder das Aufhängen der ZKKV-Blache. 

à Belegen Sie die Durchführung (und ggf. das Auflegen/-hängen der ZKKV-
Werbemittel) z.B. mit Fotos. Reichen Sie diese bis spätestens 10 Tage nach dem 
letzten Durchführungstag beim ZKKV ein. 

à Wenn Sie den Beleg für eine vom ZKKV bewilligte Veranstaltung eingereicht haben, 
erhalten Sie den Werbegeldbeitrag auf das in Ihren Etat-Daten angegebene Konto 
gutgeschrieben. 

Unterschrift 
Ich habe die obigen Ausführungen zur Kenntnis genommen. Die Veranstaltung erfüllt die 
Bedingungen des ZKKV; die von mir gemachten Angaben sind vollständig und korrekt.  

 

Datum:  Unterschrift:  


